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Aus dem Dargelegten ergibt sich also, daß die Ent
scheidung über die Kosten für das Rechtsmittelver
fahren gern. § 358 StPO hätte getroffen werden müssen. 
Dies war deshalb erforderlich, weil § 357 StPO ledig
lich die Kostenlast bzw. Erstattungspflicht für die den 
Parteien entstandenen notwendigen Auslagen durch 
den Beschuldigten (Abs. 1) oder durch den Privatkläger 
(Abs. 2) sowie deren angemessene Verteilung zwischen 
dem Beschuldigten und dem Privatkläger (Abs. 3) 
regelt, während § 358 StPO die Kostenlast des Be
schuldigten oder des Staatshaushaltes bzw. die ange
messene Verteilung der Kosten zwischen dem Beschul- 
digtei*»und dem Staatshaushalt im Rechtsmittelverfahren 
bestimmt, wenn das Rechtsmittel keinen oder teil
weisen Erfolg hatte. Im vorliegenden Fall hatte das 
vom Beschuldigten eingelegte Rechtsmittel teilweisen 
Erfolg, und es war daher zulässig, die (dem Staatshaus
halt) entstandenen Auslagen zwischen dem Beschul
digten und dem Staatshaushalt angemessen zu ver
teilen; aber niemals durfte die Privatklägerin mit einem 
Teil der Kosten für das Rechtsmittelverfahren belastet 
werden.
| Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß — wie mit 
dem Kassationsantrag zutreffend ausgeführt wird — das 
Bezirksgericht im vorliegenden Fall nur über die im 
Rechtsmittelverfahren entstandenen Kosten hätte ent
scheiden dürfen, weil die vom Kreisgericht getroffene 
Entscheidung über die Kosten, da die Verurteilung des 
Beschuldigten aufrecht erhalten wurde, unberührt ge
blieben ist.

§§ 67, 68 StGB.
1. Die auf die Strafverfolgung eines Täters wegen 

einer bestimmten Tat gerichtete Handlung des Staats
anwalts unterbricht nicht die Verjährung der Straf
verfolgung.

2. Die im § 68 StGB geforderte Handlung des Rich
ters muß mit der Tat in unmittelbarem Zusammen
hang stellen oder für die Beurteilung der Tat von Be
deutung sein bzw. sein können.

OG, Urt. vom 16. August 1956 — 2 Zst II 32/56.
Gegen dte im Jahre 1902 geborene Stenotypistin C. wurde 

am 29. Dezember 1950 vom damaligen Amtsgericht L. ein 
Haftbefehl erlassen, weil sie dringend verdächtig war, im 
Juni 1950 zwei Schreibmaschinen ohne Warenbegleitschein 
nach Westberlin transportiert zu haben. Beim Erlaß des Haft
befehls war die Beschuldigte flüchtig; deshalb wurden von 
dem Staatsanwalt gleichzeitig Fahndungsmaßnahmen einge
leitet. In gewissen Zeitabständen wurde Verlängerung der 
Fahndungsfrist verfügt, letztmalig am 22. Mai 1954. Am 6. Ja
nuar 1956 wurde die Beschuldigte auf Grund des am 29. De
zember 1950 erlassenen Haftbefehls festgenommen und in 
Untersuchungshaft gebracht. Sie würde am 19. Januar 1956 
richterlich vernommen. Am 6. März 1956 wurde gegen sie 
wegen eines Vergehens gegen die AO über die Versandver
pflichtung und Einführung eines Warenbegleitscheines vom 
2. Dezember 1948 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 WStVO An
klage erhoben. Das Kreisgericht L. hat die Eröffnung des 
Hauptverfahrens mit Beschluß vom 8. März 1956 abgelehnt, 
da seit der letzten richterlichen Handlung — dem Erlaß des 
Haftbefehls am 29. Dezember 1950 — mehr als fünf Jahre ver
gangen seien und die Strafverfolgung wegen der der Beschul
digten zur Last gelegten Tat gern. § 67 Abs. 2 StGB nach fünf 
Jahren verjährt sei.

Die vom' Staatsanwalt des Stadtkreises L. gegen diesen^ Be
schluß erhobene Beschwerde ist durch Beschluß des Bezirks
gerichts vom 10. März 1956 als unbegründet zurückgewiesen 
worden.

Der Generalstaatsanwalt hat die Kassation des Beschlusses 
des Bezirksgerichts beantragt. Zur Begründung wird aus
geführt, nicht nur die, Handlung des Richters, sondern auch 
die des Staatsanwalts unterbreche die Verjährung. Das er
gebe sich aus der neuen Stellung des Staatsanwalts, die 
diesem durch das Gesetz über die Staatsanwaltschaft vom 
23. Mai 1952 übertragen worden sei, und auch aus der klaren 
Abgrenzung zwischen Ermittlungsverfahren und gerichtlichem 
Verfahren, wie sie die StPO vorschreibe. Danach sei der 
Staatsanwalt „Herr des Ermittlungsverfahrens“ und alle ein
schlägigen Maßnahmen der Strafverfolgung habe er zu treffen. 
Dazu gehören auch die Ausschreibung zur Fahndung und die 
damit im Zusammenhang stehenden Strafverfolgungshand- • 
lungen, wie z. B. die vom Staatsanwalt verfügte Verlängerung 
der Fahndungsfrist. Eine solche Handlung unterbreche die 
Verjährung der Strafverfolgung.

Dem Kassationsantrag war der Erfolg zu versagen.

* Aus den Gr f i n d e n  :
Richtig ist, daß dem Staatsanwalt durch das Gesetz 

über die Staatsanwaltschaft neue Aufgaben übertragen 
wurden und daß die in diesem Gesetz enthaltenen 
Prinzipien in der später erlassenen Strafprozeßordnung 
ihren Niederschlag gefunden haben. Aus § 95 StPO und 
§ 17 des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft ergibt

sich, daß der Staatsanwalt das Ermittlungsverfahren in 
Strafsachen zu leiten hat. Dadurch werden aber rich
terliche Handlungen im Ermittlungsverfahren nicht 
völlig ausgeschlossen. So ist in § 142 StPO bestimmt, 
daß im Ermittlungsverfahren nur der Richter einen 
Haftbefehl erlassen darf, und im § 140 StPO, daß die 
im Ermittlungsverfahren vorgenommenen Beschlag
nahmen, Durchsuchungen und Arrestbefehle der rich
terlichen Bestätigung bedürfen. Daraus ergibt sich, daß 
§ 68 StGB nicht gegenstandslos geworden ist. Dieser 
Paragraph bestimmt eindeutig, daß nur die Handlung 
eines Richters die in § 67 StGB genannten Verjährungs
fristen unterbrechen kann, wenn nicht die Voraus
setzungen des § 69 StGB vorliegen, nach denen in be
stimmten Fällen ein Ruhen der Verfolgungsverjährung 
eintritt. Weder das Gesetz über die Staatsanwaltschaft 
nqch die Strafprozeßordnung oder ein anderes Gesetz 
besagen ausdrücklich oder lassen die Auslegung zu, daß 
neben der auf die Strafverfolgung eines Täters wegeii 
einer bestimmten Tat gerichteten Handlung des Rich
ters auch eine derartige Handlung des Staatsanwalts 
die Verjährung der Strafverfolgung unterbricht.

Die Bestimmung des § 68 StGB ist auch nicht etwa 
nazistische Gesetzgebung, so daß aus diesem Grunde 
die Anwendbarkeit in Zweifel gezogen werden könnte. 
Es kann auch nicht die für die Unterbrechung der Ver
jährung der Strafvollstreckung in § 341 Abs. 2 Buchst, a 
StPO gegebene staatsanwaltschaftliche Befugnis sche
matisch auf die Verjährung der Strafverfolgung über
tragen werden. Audi bei der in der StPO zum Aus
drude kommenden klaren Trennung der Verantwor
tung zwischen Staatsanwalt und Gericht bleibt bei dem 
jetzigen Gesetzeszustand die in den §§ 67 ff. StGB be
stehende Regelung der Verjährung und Unterbrechung 
unberührt.

Würde der im Kassationsantrag vertretenen Auffas
sung gefolgt werden, daß auch eine Handlung des 
Staatsanwalts die Verjährung der Strafverfolgung 
unterbreche, so käme dies einer Erweiterung und 
Änderung des § 68 StGB durch die Rechtsprechung 
gleich, die der Forderung nach Festigung der demokra
tischen Gesetzlichkeit und der Rechtssicherheit ent
gegensteht.

Im übrigen ist noch darauf hinzuweisen, daß eine 
Verfügung, die z. B. lediglich eine Verlängerung der 
Fahndungszeit zum Inhalt hat, auch wenn sie vom 
Richter vorgenommen werden könnte und würde, 
keine Handlung i. S. des § 68 StGB ist.
* Die im § 68 StGB geforderte Handlung des Richters 
muß mit der Tat in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen oder für die Beurteilung der Tat von Bedeutung 
sein bzw. sein können, z. B. Erlaß eines Haftbefehls, 
Eröffnung des Hauptverfahrens, Vernehmung eines 
Zeugen durch einen beauftragten oder ersuchten Rich
ter (§ 188 StPO). Lediglich die Überprüfung einer sich 
selbst gestellten Frist und die Verlängerung dieser Frist, 
ohne dabei eine andere Strafverfolgungsmaßnahme zu 
treffen, ist keine Handlung, die die Verjährung in der 
Strafverfolgung unterbricht.

Entscheidungen anderer Gerichte
Strafrecht

§ 186 StGB.
Abgrenzung von Kritik und Beleidigung beim Vor

bringen falscher Behauptungen vor Gericht.
BG Karl-Marx-Stadt, Urt. vom 17. Mai 1956 - 2 NDs 

223/56.
Die Angeklagte wendete in einem Zivilprozeß, in dem sie auf 

Erfüllung eines Wohnungstauschvertrages verklagt worden 
war. ein, daß der Leiter der Abt. Wohnraumlenkung im Stadt
bezirk IV von dem Zeugen A. mit Zigaretten bestochen worden 
sei. Diese Behauptung trug sie auch in der Sprechstunde des 
Kreisgerichts vor. Sie stützte sich auf die Äußerung des 
Zeugen An., der auch nachdem sie ihm bedeutet hatte, daß 
sie dies dem Gericht mitteilen müßte, bei seiner Aussage blieb.

Durch Urteil des Kreisgerichts vom 9. April 1956 wurde die 
Angeklagte wegen Beleidigung zu 200 DM Geldstrafe verurteilt. 
Das Kreisgerieht führt in seinen Urteilsgründen aus, daß die 
Beweisaufnahme ergeben habe, daß es sieh um eine nicht erweis
lich wahre Tatsache handele, file geeignet sei, den Leiter der 
Abt. Wohnraumlenkung in der öffentlichen Meinung herab
zuwürdigen, so daß der Tatbestand des § 186 StGB erfüllt sei.

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung ist begründet.
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